
156 

Bericht der vierten Weltfrauenkonferenz 
(Beijing, 4.-15. September 1995)" 
Erklärung von Beijingvom 15.9.1995 

1. Wir, die an der Vierten Weltfrauenkonferenz teil­
nehmenden Regierungen, 

2. versammelt hier in Beijing im September 1995, 
im fünfzigsten Gründungsjahr der Vereinten Na­
tionen, 

3. entschlossen, im Interesse der gesamten Mensch­
heit die Ziele der Gleichberechtigung, der Ent­
wicklung und des Friedens für alle Frauen in der 
ganzen Welt zu fordern, 

4. in Anerkennung der Stimme der Frauen der Welt 
und in Kenntnis der Vielfalt der Frauen, ihrer 
Rollen und ihrer Lebensumstände sowie in Eh­
rung der Frauen, die Wegbereiterinnen waren, 
und inspiriere von der Hoffnung, die die Jugend 
der Welt verkörpert, 

5. erkennen an, daß sich der Status der Frau in den 
letzten zehn Jahren in mancher wichtigen Hin­
sicht verbessere hat, daß jedoch nicht überall in 
gleichem Maß Fortschritte erziele wurden, daß 
zwischen Frauen und Männern nach wie vor Un­
gleichheiten bestehen und daß es noch große 
Hindernisse zu bewältigen gilt, die ernste Folgen 
für das Wohl aller Menschen haben, 

6. erkennen außerdem an, daß diese Situation durch 
die wachsende Armut verschärft wird, die das 
Leben der Mehrheit der Menschen in der Welt 
und insbesondere der Frauen und Kinder beein­
trächtigt und deren Ursachen auf nationaler wie 
auch auf internationaler Ebene zu suchen sind, 

7. verpflichten uns vorbehaltlos, uns diesen Be­
schränkungen und Hindernissen zu stellen und 
so den Aufstieg und die Machtgleichstellung der 
Frauen in der ganzen Welt weiter zu fordern, und 
stimmen darin überein, daß hierzu jetzt und bis 
in das nächste Jahrhundert hinein dringende 
Maßnahmen erforderlich sind, die von einem 
Geist der Entschlossenheit, der Hoffnung, der 
Zusammenarbeit und der Solidarität getragen 
sind. 

Wir bekräftigen unsere Verpflichtung, 
8. auf die Gleichberech rigung von Frauen und Män­

nern und die ihnen innewohnende Menschen­
würde und auf die sonstigen in der Charta der 
Vereinten Nationen verankerten Ziele und 
Grundsätze, auf die Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte und die anderen internationalen 
Dokumente auf dem Gebiet der Menschenrech-

• Auszugsweise amtliche Überserz.ung des Dokuments 
NCONF.177/20 vom 17.10.1995- Vorläufige Fassung. Der 
endgültige Bericht wird als Verkaufsvetöffenclichung der Ver­
einten Nationen herausgegeben (gilt nicht für Deutsch). 
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re, insbesondere die Konvention über die Beseiti­
gung jeder Form von Diskriminierung der Frau 
und die Konvention über die Rechte des Kindes 
sowie die Erklärung über die Beseitigung der 
Gewalt gegen Frauen und die Erklärung über das 
Recht auf Entwicklung; 

9. zur Gewährleistung der vollen Verwirklichung 
der Menschenrechte von Frauen und Mädchen 
als unveräußerlicher, fester und unteilbarer Be­
standteil aller Menschenrechte und Grundfrei­
heiten; 

10. auf dem Konsens und den Fortschritten aufw­
bauen, die bei früheren Konferenzen und Gipfel­
treffen der Vereinten Nationen - über die Frau 
1985 in Nairobi, über Kinder 1990 in New York, 
über Umwelt und Entwicklung 1992 in Rio de 
Janeiro, über die Menschenrechte 1993 in Wien, 
über Bevölkerung und Entwicklung 1994 in Kai­
ro und über soziale Entwicklung 1995 in Kopen­
hagen - im Hinblick auf die Herbeiführung von 
Gleichberechtigung, Entwicklung und Frieden 
erziele wurden; 

11. auf die volle und wirksame Umsetzung der Zu­
kunftsstrategien von Nairobi zur Förderung der 
Frau; 

12. auf die Stärkung der Macht und die Förderung 
der Frau, unter Einschluß ihres Rechts auf Ge­
danken-, Gewissens-, Religions- und Weltan­
schauungsfreiheit, als Beitrag zur Deckung der 
moralischen, ethischen, spirituellen und geistigen 
Bedürfnisse von Frauen und Männern, ob einzeln 
oder gemeinschaftlich mit anderen, wodurch ih­
nen die Möglichkeit gewährleistet wird, sich in 
der Gesellschaft voll zu entfalten und ihr Leben 
nach ihren eigenen Bestrebungen zu gestalten. 

Wir sind davon überzeugt, 
13. daß die Machtgleichstellung der Frau und ihre 

gleichberechtigte und volle Teilhabe an allen Be­
reichen der Gesellschaft, so au'th ihre Teilhabe an 
den Entscheidungsprozessen und ihr Zugang zu 
Macht, für die Herbeiführung von Gleichberech­
tigung, Entwicklung und Frieden von grundle­
gender Wichtigkeit sind; 

14. daß Frauenrechte Menschenrechte sind; 
15. daß gleiche Rechte, gleiche Chancen und gleicher 

Zugang zu Ressourcen, die gleiche Verteilung der 
Familienaufgaben und eine harmonische Partner­
schaft von Mann und Frau für ihr Wohl und das 
ihrer Familie sowie für die Konsolidierung der 
Demokratie von maßgeblicher Bedeutung sind; 

16. daß die Einbeziehung der Frau in die wircschaft­
liche und soziale Entwicklung, ihre Chancen­
gleichheit sowie die volle und gleichberechtigte 
Teilhabe von Frauen und Männern als Träger und 
Nutznießer einer auf den Menschen ausgerichte-
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cen bescandfähigen Entwickung Vorausseczung 
für die Beseicigung der Armuc auf der Grundlage 
eines nachhalcigen Winschaftswachscums, für so­
ziale Entwicklung, Umwelcschucz und soziale Ge­
rechcigkeic sind; 

17. daß die ausdrückliche Anerkennung und Bekräf­
cigung des Rechces aller Frauen, über alle Aspekre 
ihrer Gesundheic, insbesondere ihre eigene 
Fruchcbarkeic, zu bescimmen, eine Grundvoraus­
seczung ihrer Mach rgleichscell ung isc; 

18. daß Frieden auflokaler, nacionaler, regionaler und 
weltweicer Ebene erreichbar isc und unauflöslich 
mir der Förderung der Frauen verknüpfe isc, da 
diese eine wesendiche Kraft darscellen, wenn es 
um Führerschaft, Konflikrbeilegung und die För­
derung eines dauerhaften Friedens auf allen Ebe­
nen gehe; 

19. daß es unbedingc notwendig isc, auf allen Ebenen 
unter voller Mitwirkung der Frauen wirksame, 
effiziente und einander gegenseicig verscärkende 
Policiken und Programme, namendich Entwick­
lungspoliciken und -programme, die die unter­
schiedliche Sicuacion von Frauen und Männern 
berücksichcigen, auszuarbeicen, durchzuführen 
und zu überwachen, mir denen die Machcgleich­
scellung und Förderung der Frau begünscigc wird; 

20. daß die Mitwirkung und der Beicrag aller Al((eure 
der bürgerlichen Gesellschaft, insbesondere von 
Frauengruppen und -neczwerken sowie von ande­
ren nichcscaadichen Organisacionen und lokalen 
Organisacionen der Gemeinwesen unter voller 
Achcung ihrer Aumnomie in Zusammenarbeic 
mir den Regierungen für die wirksame Umsec­
zung der Akcionsplanform und für deren Folge­
prozeß wichcig sind; 

21. daß die Umseczung der Akcionsplanform Engage­
ment von seicen der Regierungen und der inter­
nacionalen Gemeinschaft erforden. Indem sich 
die Regierungen und die internacionale Gemein­
schaft auf nacionaler und internacionaler Ebene, 
so auch auf dieser Konferenz, zu Maßnahmen 
verpflichcen, erkennen sie die Notwendigkeic an, 
vorrangige Maßnahmen zur Machcgleichscellung 
und Förderung der Frau zu ergreifen. 

Wir sind entschlossen, 
22. verscärkre Anscrengungen zu unternehmen und 

Maßnahmen zu treffen, damic die Ziele der Zu­
kunfcsscracegien von Nairobi zur Förderung der 
Frau bis zum Ende dieses Jahrhundens erreiche 
werden; 

23. sicherzuscellen, daß Frauen und Mädchen alle 
Menschenrechce und Grundfreiheicen uneinge­
schränkc wahrnehmen können, und wirksame 
Maßnahmen zur Verhücung von Verleczungen 
dieser Rechte und Freiheicen zu ergreifen; 
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24. alles Erforderliche zu cun, um alle Formen der 
Diskriminierung von Frauen und Mädchen zu 
beseicigen, und alle Hindernisse aus dem Weg zu 
räumen, die sich der Gleichberechcigung der Ge­
schlechter und der Förderung und Machtgleich­
scellung der Frau entgegenstellen; 

25. die Männer zu ermucigen, sich voll an allen 
Maßnahmen zur Herscellung von Gleichberech­
cigung zu beceiligen; 

26. die winschaftliche Unabhängigkeit der Frau, ins­
besondere ihre Erwerbscäcigkeic, zu fordern und 
die bescändige und zunehmende Belascung der 
Frau durch Armuc zu beseicigen, indem wir die 
suukcurellen Ursachen der Armuc durch eine Än­
derung der Winschaftsscrukturen ausräumen 
und so sicherscellen, daß alle Frauen, ein­
schließlich der Frauen in ländlichen Gebiecen, als 
wichcige Trägerinnen der Entwicklung gleichbe­
rechcigten Zugang zu Produktivressourcen, 
Chancen und öffendichen Diensdeiscungen ha­
ben; 

27. eine bescandfähige Entwicklung zu fordern, in 
deren Minelpunkc der Mensch scehc, namendich 
ein nachhaltiges Wimchaftswachscum, indem 
wir für die Grundbildung, die lebenslange Wei­
cerbildung, die Alphabecisierung und Ausbildung 
sowie die primäre Gesundheicsversorgung von 
Mädchen und Frauen sorgen; 

28. posicive Maßnahmen zu ergreifen, um im Inter­
esse der Förderung der Frau Frieden zu gewähr­
leiscen und in Anerkennung der führenden Rolle 
der Frauen in der Friedensbewegung akciv auf 
eine allgemeine und vollscändigeAbrüscung unter 
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strenger und wirksamer internationaler Kontrolle 
hinzuarbeiten und die Verhandlungen zum un­
verzüglichen Abschluß eines universalen und 
multilateral und wirksam verifizierbaren Vertra­
ges über das umfassende Verbot von Kernversu­
chen zu unterstürzen, der zur nuklearen Abrü­
stung und zur Verhütung der Verbreitung von 
Kernwaffen unter allen Aspekten beiträgt; 

29.jede Form von Gewalt gegen Frauen und Mäd­
chen zu verhindern und zu beseitigen; 

30. den gleichberechtigten Zugang von Frauen und 
Männern zu Bildung und Gesundheitsversor­
gung sowie ihre diesbezügliche Gleichbehand­
lung zu gewährleisten und die sexuelle und repro­
duktive Gesundheit von Frauen sowie ihre Bil­
dung zu verbessern; 

31. alle Menschenrechte von Frauen und Mädchen 
zu fordern und zu schützen; 

32. verstärkte Anstrengungen zu unternehmen, um 
sicherzustellen, daß alle Frauen und Mädchen, 
die sich aufgrund von Faktoren wie Rasse, Alter, 
Sprache, ethnische Herkunft, Kultur, Religion 
oder Behinderung oder aufgrund ihrer Zugehö­
rigkeit zur autochthonen Bevölkerung in mehrfa­
cher Hinsicht Hindernissen gegenübersehen, was 
ihre Machtgleichstellung und Förderung betrifft, 
alle Menschenrechte und Grundfreiheiten gleich­
berechtigt wahrnehmen können; 

33. die Achtung vor dem Völkerrecht, namentlich 
auch vor dem humanitären Recht, zu gewährlei­
sten, damit insbesondere Frauen und Mädchen 
Schurz zuteil wird; 

34. die Vorausserzungen dafür zu schaffen, daß Mäd­
chen und Frauen jeden Alters ihre Möglichkeiten 
voll zur Entfaltung bringen können, dafür zu 
sorgen, daß sie voll und gleichberechtigt am Auf­
bau einer besseren Welt für alle mirwirken, und 
ihre Rolle im Enrwicklungsprozeß zu stärken. 

Wir sind entschlossen, 
35. sicherzustellen, daß die Frau gleichen Zugang zu 

wirtschaftlichen Ressourcen, namentlich Grund 
und Boden, Krediten, Wissenschaft und Techno­
logie, Berufsausbildung, Information, Kommu­
nikation und zu den Märkten erhält, als Mittel 
zur Förderung des Aufstiegs und der Machc­
gleichstellung von Frauen und Mädchen, so auch 
dadurch, daß sie unter anderem auf dem Weg der 
internationalen Zusammenarbeit besser in die 
Lage verserzt werden, die Vorteile aus dem glei­
chen Zugang zu diesen Ressourcen wahrzuneh­
men; 

36. den Erfolg der Aktionsplattform sicherzustellen, 
wozu ein starkes Engagement seitens der Regie­
rungen, der internationalen Organisationen und 
von Institutionen auf allen Ebenen norwendig 
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sein wird. Wir sind fest davon überzeugt, daß die 
wirtschaftliche und soziale Enrwicklung und der 
Schurz der Umwelt einander bedingende und 
gegenseitig verstärkende Bestandteile einer be­
standfähigen Enrwicklung sind, die den Rahmen 
unserer Anstrengungen zur Herbeiführung einer 
höheren Lebensqualität für alle Menschen bildet. 
Eine ausgewogene soziale Enrwicklung, die der 
Befähigung der Armen, insbesondere der in Ar­
mut lebenden Frauen, zur nachhaltigen Nurzung 
der Umweltressourcen Rechnung trägt, ist ein 
norwendiges Fundament einer bestandfähigen 
Enrwicklung. Wir erkennen außerdem an, daß 
ein breites und nachhaltiges Wirtschaftswach­
stum im Kontext einer bestandfähigen Entwick­
lung notwendig ist, um sozialer Entwicklung und 
sozialer Gerechtigkeit Bestand zu verleihen. Für 
den Erfolg der Aktionsplattform wird außerdem 
folgendes erforderlich sein: die Mobilisierung an­
gemessener Mittel auf nationaler und internatio­
naler Ebene sowie neuer und zusärzlicher Mittel 
zugunsten der Entwicklungsländer aus allen zur 
Verfügung stehenden Finanzierungsmechanis­
men, so auch aus multilateralen, bilateralen und 
privaten Quellen für die Förderung der Frau; 
Finanzmittel zur Stärkung der Kapazität der na­
tionalen, subregionalen, regionalen und interna­
tionalen Institutionen; das entschlossene Eintre­
ten für gleiche Rechte, gleiche Pflichten und glei­
che Chancen sowie die gleichberechtigte Mitwir­
kung von Frauen und Männern in allen nationa­
len, regionalen und internationalen Organen und 
an grundsarzpolitischen Entscheidungsprozes­
sen; und die Schaffung beziehungsweise Stärkung 
von Einrichtungen auf allen Ebenen, die den 
Frauen der Welt Rechenschaft abzulegen haben; 

37. den Erfolg der Aktionsplattform auch in den 
Umbruchländern sicherzustellen, wozu eine stän­
dige internationale Zusammenarbeit und Unter­
stürzung notwendig sein wirct. 

38. Wir verabschieden hiermit die nachstehende Ak­
tionsplattform und verpflichten uns als Regierun­
gen zu ihrer Umserzung, bei der wir dafür Sorge 
tragen werden, daß in allen unseren Politiken und 
Programmen eine geschlechtsbewgene Perspekti­
ve zum Ausdruck kommt. Wir fordern das System 
der Vereinten ationen, die regionalen und inter­
nationalen Finanzinstitutionen, andere in Be­
tracht kommende regionale und internationale 
Institutionen und alle Frauen und Männer sowie 
die nichtstaadichen Organisationen, unter voller 
Achtung ihrer Autonomie, und alle Teile der bür­
gerlichen Gesellschaft in Zusammenarbeit mit 
den Regierungen nachdrücklich auf, sich voll auf 
diese Aktionsplattform zu verpflichten und zu 
ihrer Umserzung beizutragen. 
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